
Trögerkreis zur Förderung von Bildung und fntegrotion von

Fltjchtlingskindern und -jugendlichen e.V.

Schillerstroße7 . 8033ó München . Tel: (089)77 4077 . Fox: (089)77 4078

Bestätiqung
über Zuwendungen im Sinne des $ 10 b des EstG an eine der in $ 5 Abs. 1 Nr. 9 KSIG be-

zeichneten Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermogensmassen.

Art der Zuwendung: Geldzuwendung
Name und Anschrift des Zuwendenden: Ride4Charity e.V. in München

c/o Jörg Sendele

Zirler Strasse 28

81377 München

Tag der Zuwendung: 29.09.2009Betrag der Zuwendung in Ziffern: 5.000,00 €

Betrag der Zuwendung in Worten: -fünftausend-

Der Trägerkreis zur Förderung von Bildung und lntegration von Flüchtlingskindern und -

jugendlichen e.V. ist wegen Förderung mildtätiger Zwecke sowie des als besonders förde-

rungswürdig anerkannten gemeinnützigen Zwecks der JUGENDHILFE durch Bescheini-

gung des Finanzamtes München für Körperschaften, StNr. 1431844164546, vom 07.11.2006,

vorläufig als mildtätig und gemeinnützig anerkannt.

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung der Jugendhilfe und mildtätiger

Zwecke (im Sinne der Anlage 1 - zu $ 48 Abs. 2 ESTDV - Abschnitt A Nr. 2) verwendetwird 
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veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbe-
günstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die Steuer, die dem Fiskus durch einen etwaigen
Abzug der Zuwendung beim Zuwendenden entgeht Dabei wird die entgangene Einkommensteuer
oder Körperschaftssteuer pauschal mit 40% die entgangene Gewerbesteuer pauschal mit 10% der
Spende angesetzt (S 10 b Abs. 4 EstG, $ 9 Abs. 3 KStG, $ 9 Nr. 5 GewStG).


